[image: image1.wmf] 


[image: image2.wmf] 

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ORGANISATION

Arbeitshilfen für Träger und Leitung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Brigitte Kempkes

Essen und Trinken

Schankerlaubnis

 in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit

Stand: Juli 2004


 Eine  Veröffentlichung

der Landesarbeitsgemeinschaft Kath. Offene  Kinder-  und  Jugendarbeit  NRW
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Entsprechend dem geltenden Gaststättengesetz (GastG vom 20.11.1989, BGBL. I  S. 3418) haben Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bei der Verabreichung von Speisen und Getränken folgendes zu beachten:


1.
Unentgeltliche Abgabe von Speisen und Getränken

Bei der unent​geltlichen Abgabe von Speisen und/oder alkoholfreien Getränken an die BesucherInnen ist keine Schankerlaubnis nach dem GastG erforderlich, da in diesem Falle die „Verabreichung“ nicht gewerblich er​folgt. (Bzgl. alkoholischer Getränke ( 8.)

2.
Entgeltliche Abgabe von Speisen und Getränken im Regelbetrieb

Die entgeltliche, da "gewerbliche" Verabreichung von Speisen und Getränken zum Verzehr an Ort und Stelle unterliegt grundsätzlich der Konzessionspflicht (§§ 1 Absatz 1 Nr. 1 u. 2, 2 Absatz 1 GastG) und bedarf einer sogenannten Schankerlaubnis. (Bzgl. Milchgetränke und Getränkeautomaten ( 7.)

3.
Antragstellung
Die Schankerlaubnis ist beim örtlichen Ordnungsamt zu beantragen und ist gebührenpflichtig.

4.
Befreiung von der Gebührenpflicht
Einrichtungen, die gemeinnützigen Zwec​ken dienen - und dies nachweisen - , können eine Befreiung von den Gebühren für die Schank​erlaubnis beantragen. Es empfiehlt sich deshalb, gleichzeitig mit der Erlaubnis nach § 2 Absatz 1 GastG eine Gebührenbefreiung zu beantragen. Einem solchen Antrag wird im allgemeinen ohne Weiteres stattgegeben.

5.
Abgabe von Speisen und Getränken zum „Selbstkostenpreis“

Ob die Abgabe zum Selbstkostenpreis wegen mangelnder Gewin​nerzielungsabsicht nicht "gewerblich" ist und daher auch nicht der Kon​zessionspflicht unterliegt, ist fraglich und stößt bei den meisten kommunalen Ordnungsämtern im Hinblick auf den generell weit ausge​legten "Gewerbebegriff" auf rechtliche Bedenken. Der Begriff des Gewerbes und Gewerbebetriebes kommt zwar in vielen Rechtsvorschrif​ten vor, wird aber dort nirgendwo gesetzlich definiert. Die exten​sive Auslegung zum Gewerbebegriff sieht selbst in der Abgabe zum Selbstkostenpreis eine Art "Gewinn", da auch hier Einnahmen erzielt werden. Da hier die Handhabung der jeweiligen Ordnungsämter in den Kommunen recht uneinheitlich ist, empfiehlt es sich, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden, im diesem Falle beim zuständigen Ordnungsamt nachzufragen, ob eine Erlaubnis (( 2.) bzw. Gestattung (( 6.) erforderlich ist.


6.
Entgeltliche Abgabe von Speisen und Getränken aus besonderem Anlass:

Erfolgt die Ausgabe von Speisen und Getränken gegen Entgelt lediglich im Rahmen von Einzelveranstaltungen - „aus besonderem Anlass“ - (d.h. im ständigen Ein​richtungsbetrieb werden ansonsten keine Speisen und/oder Getränke entgeltlich angeboten), ist hierzu eine sogenannte „Gestattung“ nach § 12 GastG einzuholen. Sie wird ebenfalls vom zuständigen Ordnungsamt für die jeweilige Einzelver​anstaltung unter erleichterten Voraussetzungen (von Kommune zu Kommune unterschiedlich) vorübergehend auf Widerruf erteilt. Auch eine solche Gestattung ist grundsätzlich gebührenpflichtig, wovon sich die Einrichtungen - auf Antrag - befreien lassen kann (( 4.).

7.
Milchgetränke und Getränkeautomaten
Nach der Ausnahmeregelung des § 2 Absatz 2 Nr. 1 und 3 GastG ist die - entgeltliche oder unentgeltliche - Verabreichung von Milch, Milcherzeugnissen oder alkoholfreien Milchmischgetränken sowie die Verabreichung alkoholfreier Getränke aus Automaten stets erlaubnisfrei. Werden im laufenden Betrieb oder auf Einzelveranstaltungen also ausschließlich nur solche Milchgetränke (egal ob entgelt​lich oder unentgeltlich) und/oder alkoholfreie Getränke aus Automa​ten verabreicht, so ist eine Erlaubnis oder Gestattung für den Ausschank nicht erforderlich.

8.
Alkoholischer Getränke
Die Abgabe alkoholischer Getränke ist immer konzessionspflichtig, unabhängig davon, ob der Ausschank entgeltlich oder unentgeltlich erfolgt. Die Schankerlaubnis für alkoholischer Getränke schließt die Erlaubnis zum Ausschank alkohol​freier Getränke ein (§ 3 Absatz 3 GastG).

Apropo: alkoholische Getränke

Beim Ausschank alkoholischer Getränke ist nach § 6 GastG weiter zu beachten: Ist der Ausschank alkoholischer Getränke gestattet, so sind auf Verlangen auch alkoholfreie Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle zu verabreichen. Davon darf mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teurer sein als das billigste alkoholische Getränk in gleicher Menge. Die Erlaubnisbehörde kann für den Ausschank aus Automaten Ausnahmen zulassen.
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